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Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1063/20 

Titel der Drucksache 

Überprüfung der Stadtratsmitglieder und Beigeordneten nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

öffentlich 

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Ja. 
 

Stellungnahme 

Zuständigen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen werden gemäß § 19 Stasi-Unterlagen-

Gesetz (StUG) auf Ersuchen für die in §§ 20 bis 23, 25, 26 StUG genannten Zwecke die 

erforderlichen Informationen aus Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes übermittelt. 

Bei Ersuchen zu Abgeordneten und Angehörigen kommunaler Vertretungskörperschaften ist 

durch die ersuchende Stelle zu belegen, dass ein Beschluss zur Überprüfung gefasst wurde und 

dass sie mit der Stellung des Ersuchens und dem Empfang der Mitteilungen des BStU beauftragt 

wurde. 

Bei einer Überprüfung nach den §§ 20/21 Abs. 1 Nr. 6 und 7 StUG (also z.B. von Abgeordneten, 

Berufsrichtern bzw. ehrenamtlichen Richtern) ist dies nur nach Maßgabe der dafür geltenden 

Vorschriften und mit Kenntnis der betreffenden Person zulässig. 

 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. R. Schreeg  
 

24.06.2020 
Unterschrift Dezernatsleitung Datum 

 

 


	txtADAmt
	txt
	Dropdown1
	txtdatum

